
Unterschrift des Antragstellers zum Empfangsbekenntnis

Zur Erteilung einer Versicherungsbestätigung für die Untere Jagdbehörde ist der Vermittler nur befugt, wenn bei
Antragsaufnahme die Versicherungsprämie bar entrichtet oder die Abbuchung im LSV vertraglich vereinbart wird.
Bei Antragsaufnahme ist eine Versicherungsbestätigung ausgehändigt worden für 1 Jahr für 3 Jahre

Die Gothaer Jagd-Haftpflichtversicherung

Fremdaktenzeichen

Antragsteller (Vorname, Name)

Anschrift (Straße und Hausnummer)

LKZ PLZ Ort

Derzeitiger Beruf / Branche / Betriebsart Berufsschlüssel

VD / Agentur-Nr. Antragskennung
0 8 1 7 2

Geburtsdatummännl.

weibl.

allein stehend

zusammenlebend/verheiratet

Antragsteller /
Versicherungs -
nehmer (VN)

Nationalität Geburtsland in D seit

Neuantrag

Änderung

angestellt öffentlicher Dienst

selbstständig

Versicherungsnummer

Bankleitzahl

Beginn und Ablauf
der Versicherung

Angaben zur
 Beitragszahlung

Versicherungsbeginn (00.00 h)
(Tag der Änderung)

Versicherungsablauf (24.00 h)
(Hauptfälligkeit)
3 1 0 3

Der Versicherungsvertrag wird zunächst für die vereinbarte Dauer abgeschlossen. Er verlängert
sich danach stillschweigend von Jahr zu Jahr, sofern er nicht fristgerecht gekündigt wird.
Bei einer Laufzeit von 5 oder 6 Jahren erhalten Sie 5 % Dauernachlass.

Einzugsermächtigung (LSV)
Die jeweils fälligen Beiträge sollen bis auf Widerruf von folgendem Konto abgebucht werden: 

Kontonummer Kontoinhaber (Vorname, Name – falls nicht Antragsteller)

Geldinstitut (Name und Ort)

Original für Gothaer  ·  1. Durchschlag für Vermittler  ·  2. Durchschlag für Antragsteller/Versicherungsnehmer

Verantwortlichkeit, 
Schluss erklärung,
Widerrufsrecht 
und Unterschriften

Bevor Sie den Antrag unterschreiben: Lesen Sie bitte die nachstehenden und auf der Rückseite des Antrags  beschriebenen Schlusserklärungen, wichtigen Hinweise und
Verbraucherinformationen. Diese Erklärungen enthalten unter anderem die Ermächtigungen zur Datenverarbeitung; sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrags. Sie machen
mit Ihrer Unterschrift die Schlusserklärungen sowie die  „Wichtigen Hinweise und Erklärungen“ zum Inhalt dieses Antrags.
Schlusserklärung des Antragstellers: Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach diesem Antrag, von dem mir bei Antragstellung eine Durchschrift
 ausgehändigt wird, den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland sowie nach den Versicherungs bedingungen. Ich halte mich an meinen Antrag
einen Monat gebunden. Mein Widerrufsrecht wird hiervon nicht berührt.
Widerrufsrecht bei einer Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr: Mir ist bekannt, dass ich innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Unterzeichnung des Versicherungs-
antrages meine auf den Versicherungsabschluss gerichtete Willens erklärung gegenüber dem Versicherer in Textform widerrufen kann, auch wenn dieser den Antrag
bereits angenommen hat. Die Frist beginnt mit dieser Belehrung über mein Widerrufsrecht und deren Bestätigung durch meine Unterschrift. Zur Wahrung der Frist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Deckungssummen pauschal für Personen- und Sachschäden
Deckungssummen für Vermögensschäden

Zuständige Jagdbehörde Landesjagdverband

1. Jagdscheininhaber
1.1 Nichtberufsjäger

a) Jahresbeitrag
b) Dreijahresbeitrag

1.2 Berufsjäger (auch Forst-, Polizeibeamter, 
bestätigter Jagdaufseher)

1.3 Falkner 
Jahresbeitrag

2. Tagesjagdscheininhaber
(gültig für 14 aufeinanderfolgende Tage)

36,55 EUR

103,53 EUR

24,22 EUR

14,37 EUR

38,40 EUR

109,75 EUR

25,43 EUR

15,13 EUR

40,42 EUR

115,17 EUR

26,90 EUR

15,97 EUR

45,46 EUR

129,57 EUR 

29,14 EUR

16,89 EUR

1.000.000 EUR
100.000 EUR

2.000.000 EUR
100.000 EUR

3.000.000 EUR
100.000 EUR

6.000.000 EUR
100.000 EUR

Deckungssummen
und Beiträge

Vorversicherung

Versicherungs-
bestätigung
für die Untere
Jagdbehörde

Besteht oder bestand für den Antragsteller eine Jagd-Haftpflichtversicherung 
bei einer anderen Gesellschaft? nein ja

Gesellschaft (VU) Versicherungsnummer Wer kündigte?
VN VU

Dauernachlass 5 %

Zwischensumme

Gesetzliche 
Versicherungsteuer (19 %)

Nettobeitrag

Ihr zu zahlender
Erstbeitrag n
Unterschrift des Ausstellers

Die Jagdjahresbeiträge sind auch bei unterjähriger Versicherungsdauer zu entrichten.
Zahlweise (im Voraus) 
für         – Jahresjagdschein jährlich  3 Jahre im Voraus         – Dreijahresjagdschein jährlich  3 Jahre im Voraus        – Tagesjagdschein  einmalig

Ort, Datum Kontoinhaber

Vermittler Antragsteller

Ich bestätige, dass ich die Verbraucherinformationen und die aufgeführten Versicherungsbedingungen vor Antragstellung erhalten habe.

y Gothaer Jagd-Haftpflichtversicherungsbedingungen Stand

Ort, Datum

Empfangs-
bekenntnis

E-Mail Telefon Telefax

10 % Nachlass auf die Beiträge gem. Ziffer 1.1
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Wich ti ge Hin wei se und Er klä run gen

Ihre Angaben und Erklärungen sind die Grundlage unserer Antragsprüfung. Dabei können wir nur die schriftlichen und damit nachweisbaren Angaben zugrunde legen. Ach-
ten Sie daher bitte darauf, dass die schriftlichen Erklärungen wahrheitsgemäß und vollständig sind. Dies gilt nicht nur wenn Sie den Antrag selbst ausfüllen, sondern auch
dann, wenn ein Dritter (z. B. der Vermittler) den Antrag ausfüllt. Entscheidungen zur Antragsannahme und Aussagen über die Erheblichkeit Ihrer Angaben kann nur unse-
re Fachabteilung treffen. Deshalb ist unser Vermittler angewiesen, weder verbindliche Erklärungen zu Risikoumständen abzugeben, noch mündliche Erklärungen dazu für
uns entgegenzunehmen, die nicht schriftlich im Antrag niedergelegt sind. Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrenumständen sowie arglistiges Verschweigen
auch sonstiger Gefahrenumstände kann die Gothaer Allgemeine Versicherung AG berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen.

Ich willige ein, dass die Gothaer Allgemeine Versicherung AG im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung  (Beiträge,
Versicherungsfälle, Risiko- / Vertragsveränderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beur-
teilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. zur Weitergabe  dieser Daten
an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig bean-
tragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die mit ihr konzernmäßig verbundenen Unternehmen und Vermittler, soweit dies der ordnungs-
gemäßen  Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen
oder im Rahmen einer vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsausgliederung durch besonders auf die Ein-
haltung der  Schweigepflicht und des Datenschutzes verpflichtete Dritte führen lassen und an den/die für mich zuständigen Vermittler weitergeben.
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler jedoch nur, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiterhin ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags-, Abrechnungs- und
 Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom Versicherer bereitgehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kennt-
nis zu nehmen. 

Ge büh ren und Ko sten für die Auf nah me des An tra ges oder aus an de ren Grün den wer den nicht er ho ben. 

Al le An zei gen und Er klä run gen sol len an die Haupt ver wal tung der Go thaer Allgemeine Versicherung AG oder an die im Ver si che rungs schein oder des sen Nach trä gen be -
zeich ne te Stel le ge rich tet wer den. Ge ben Sie bit te stets die Ver si che rungs num mer an. 
Die selb ststän di ge Ab ga be von Deckungs zu sa gen ist den Ver mitt lern ver bo ten und oh ne recht li che Wir kung für die Go thaer Allgemeine Versicherung AG.
Der Ver si che rungs neh mer kann je der zeit auf sei ne Ko sten Ab schrif ten der Er klä run gen an for dern, die er mit Be zug auf den Ver si che rungs ver trag ab ge ge ben hat. 

Auf die Möglichkeit einer Beitragsangleichung gemäß § 8 Ziff. III der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) wird hingewiesen.

Über den Umfang der Sachschadendeckung vergleiche § 4 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB). Auf den Ausschluss der
 Schäden an fremden Sachen nach § 4 Ziff. I 6 a) und b) AHB wird besonders hingewiesen. Hierunter fallen auch Schäden an Kommissionswaren.

Bei Neuversicherungen und Nachträgen, die eine Erweiterung des Versicherungsschutzes zum Inhalt haben, tritt der Versicherungsschutz nach unverzüglicher Entrichtung
des vollen Einlösungsbeitrages mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt in Kraft.

Die Jagd-Haftpflichtversicherung ist ein Versicherungsvertrag wie jeder andere auch. Die Versicherungsprämie wird grundsätzlich mit Zugang der Rechnung fällig, unab-
hängig von der Frage, ob Sie zu diesem Zeitpunkt noch im Besitz eines gültigen Jagdscheines sind!
Lassen Sie den Jagdschein nach Ablauf der Gültigkeitsdauer nicht verlängern, prüfen Sie bitte zunächst den Fortbestand mitversicherter Risiken wie
– weiterhin vorhandene Jagdhunde
– fortbestehender Waffenbesitz
– Ausübung des Schießsports.

Nur wenn keines der genannten Risiken verbleibt, sind Sie gemäß § 68 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz berechtigt, die Freistellung von der Prämienzahlungspflicht
geltend zu machen.

Solange Sie eine entsprechende Anzeige unterlassen, gehen wir auf der Grundlage des abgeschlossenen Vertrages davon aus, dass das versicherte Interesse fortbesteht.
Das gilt insbesondere für das Ausbleiben eines Hinweises, nach dem Sie von uns eine Prämienrechnung für ein neues Jagdjahr erhalten haben.
Bitte benachrichtigen Sie uns deshalb möglichst rechtzeitig vom Wegfall des versicherten Risikos.
Bei dauerhaftem Wegfall heben wir Ihren Vertrag auf, in allen anderen Fällen setzen wir Ihren Vertrag für den von Ihnen bestimmten Zeitraum außer Kraft. Sie erhalten in
diesem Fall nach Ablauf des angegebenen Zeitraumes ohne besondere Aufforderung eine aktuelle Versicherungsbestätigung sowie eine Rechnung für das neue Jagdjahr.
Erhalten wir Ihre Mitteilung erst nach Versand der Versicherungsbestätigungen für das neue Jagdjahr, sind wir aus Rechtsgründen verpflichtet, die in Ansehung Ihrer  Person
abgegebene Erklärung gegenüber der zuständigen Jagdbehörde schriftlich zu widerrufen.

Be nach rich ti gen Sie im Scha den fall so fort Ih ren per sön li chen Be treu er oder melden Sie den Schaden an Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Abt. KP-JYS 14, 37069 Göt-
tingen; Tel. 0551 701-4393/94, Fax 0551 701-4399. Bitte verständigen Sie bei Schä den durch Ein bruch dieb stahl, Van da lis mus, Beraubung, Ab han denkom men von ver -
si cher ten Sa chen oder mut wil li ger Be schä di gung auch so fort die Po li zei. 

Einwilligungs-
klausel nach dem
Bundesdaten-
schutzgesetz

Gebühren

Benachrichtigung
im Schadenfall

Sonstige Hinweise

Beitrags-
angleichung

Umfang der Sach-
schadendeckung

Neu- und Ersatz-
versicherungen

Was ist zu 
beachten, wenn
Sie vorübergehend/
auf Dauer keinen
Jagdschein lösen?

Verantwortlichkeit
für den
Antragsinhalt

Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Versicherungsvertrag, Ihrem Versicherungsschutz oder auch unserer Beratung und Betreuung Fragen, Wünsche, Bedenken oder
Beschwerden haben, so können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an Ihren Betreuer, unsere Außenstellen oder die Hauptverwaltung wenden. Für Mitglieder der Gothaer
Versicherungsbank VVaG steht in allen Beschwerdefällen unser Beauftragter für die Anliegen der Mitglieder, Arnoldiplatz 1, 50598 Köln, zur Verfügung.

Generell steht Ihnen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, als zuständige Aufsichtsbehörde in Beschwerde -
fällen zur Verfügung.

Darüber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstr. 13, 10117 Berlin. Sie haben somit die Möglichkeit, das kostenlose,
außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch zu nehmen.

Ansprechpartner/
Aufsichtsbehörde

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Roland Schulz
Vorstand: Dr. Werner Görg (Vor sit zen der), Ron van het Hof, Jürgen Meisch, 
Dr. Hartmut Nickel-Waninger, Dr. Herbert Schmitz, Gerd Schulte, Hel mut Söhler

Hausanschrift (Sitz der Gesellschaft): Go thaer Al lee 1, 50969 Köln

Gothaer Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft

Registergericht: AG Köln, HRB 35474
Postanschrift: 50598 Köln

Bankverbindung:
Kontonummer 9995958500
Bankleitzahl 100 222 00
Bankgesellschaft Berlin AG, Berlin
Steuernummer: 215/5887/0021
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